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§ 25 NÖ KGG 2006
 NÖ KGG 2006 - NÖ Kindergartengesetz 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2023

Der Kindergartenerhalter hat für die Anwesenheit von Kindern vor 7.00 Uhr und nach 13.00 Uhr sowie für die

Anscha ung von Spiel- und Fördermaterial und die Verabreichung von Mahlzeiten einen höchstens kostendeckenden

Beitrag von den Eltern (Erziehungsberechtigten) einzuheben, wobei auf die nanzielle Leistungsfähigkeit der für die

Kinder Unterhaltsp ichtigen Bedacht zu nehmen ist. Der Beitrag für die Anwesenheit in der Betreuungszeit hat

monatlich mindestens 50 Euro zu betragen und ändert sich im Ausmaß des Index der Verbraucherpreise der

Bundesanstalt Statistik Österreich, wobei Indexänderungen erst ab einer Erhöhung von mindestens 5 % zu

berücksichtigen sind. Im Falle einer Änderung ist der Beitragssatz auf volle Euro aufzurunden. Eine Unterschreitung

dieses Beitrages ist in sozialen Härtefällen zulässig.

In Kraft seit 31.12.2022 bis 31.12.9999
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